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Niederschrift zur Sitzung des 
Gemeinderates (6/2025) 

 
 

 
Sitzungstermin:  26.06.2025 
Sitzungsbeginn:  19.00 Uhr 
Sitzungsende:  20.07 Uhr 
 
Ort:   Rathaus, Sitzungssaal, Schrannenplatz 1  
 
Anwesende: 
 
Bürgermeister: 
Dagmar Händler 
 
Vizebürgermeisterin: 
Natalie Scharschon 
 
Geschäftsführende Gemeinderäte: 
Mario Herker 
Margit Möstl-Frais 
Christoph Reisacher  
Paul Tschirk 
 
Gemeinderäte: 
Eduard Bugelnig 
Georg Grill 
Johanna Hofer  
Barbara Hollergschwandtner 
Benjamin Freudl 
Harald Mezriczky 
Claudia Moser-Straitz 
Ann-Kathrin Nebuda 
Heinrich Hubert Reiner 
Jürg Schöenenberger 
Martin Slomka 
Anna-Marie Spreitzhofer-Pinter 
Christian Tschirk  
Viktoria Vöhringer 
Anna von Balthazar 
 
 
Entschuldigt abwesend waren:  
Alexander Keller 
Kurt Kopf 
 
 
Die Sitzung ist öffentlich, die Sitzung ist beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentlicher Teil 

1. Bürger fragen den Gemeinderat – maximal 15 Minuten 
Fragen bitte bis spätestens Freitag, 20.6.2025 schriftlich bei der 
Gemeinde einbringen  
 

2. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der letzten 
Gemeinderatssitzung öffentlicher Teil 
 

3. 2. Nachtragsvoranschlag 2025  
 

4. Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen 
 

5. Ausgaben und Anschaffungen  
5.1. nicht rückzahlbare Gesellschafterzuschüsse für die 

gemeindeeigenen Unternehmen 
 

6. Abgabenangelegenheiten / Entgelte  
6.1. Neufestsetzung der Essensbeiträge für Kindergarten und 

Schulen 
6.2. Neufestsetzung der Beiträge für die Nachmittagsbetreuung in 

der Musik-Mittelschule 
6.3. Neufestsetzung der Tarife für die Musikschule 
6.4. Änderung der Wasserabgabenordnung 

 
7. Grundsatzbeschluss "Naturpark Kindergarten"  

 
8. Aussetzung von Mieterhöhungen für den geregelten 

Wohnungsmarkt im Jahr 2025 
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Sitzungsverlauf 
 
 
Es liegen 5 Dringlichkeitsanträge vor: 
 
Dringlichkeitsantrag 4: 
 

„Veranstaltungsschaukästen permanent am aktuellen Stand zu halten“ 
 
GR Bugelnig verliest den Dringlichkeitsantrag. 
 

 
 
 
 
Antrag Bgm.: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
Aufnahme des Dringlichkeitsantrages 4 NEOS „Veranstaltungsschaukästen permanent am 
aktuellen Stand zu halten“ in die Tagesordnung der heutigen Sitzung  
 
 
 
Beschluss: Der Antrag wird abgelehnt  
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Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   6 (Tschirk P, Tschirk Ch. Freudl, NEOS, GUT) 
dagegen: 12 (GVP ohne Grill, Grüne) 
Enthaltung: 3 (Grill, Hofer, Spreitzhofer) 
 
 
 
Dringlichkeitsantrag 5: 
 

„einen Ausschuss / ‚Arbeitsgruppe / Steuerungsgruppe mit der Erstellung 
eines wirtschaftlichen Konzeptes für den Betreib des Veranstaltungszentrums 
zu beauftragen““ 
 
GR Bugelnig verliest den Dringlichkeitsantrag. 
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Antrag Bgm.: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
Dieser Dringlichkeitsantrag „Erstellung Konzept für das Veranstaltungszentrum“ soll an den 
Kulturausschuss zur Bearbeitung verwiesen werden.  
 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
 
Dringlichkeitsantrag 1: 
 

Einverständliche Auflösung des Dienstverhältnisses mit einem Bediensteten - 
Musikschule 

 
Sachverhalt – Begründung: 
Der Bedienstete ersucht aus gesundheitlichen Gründen um Beendigung des Dienstverhältnisses – 
dies soll mit Ende Juni 2025 erfolgen. 
 
Antrag Bgm.: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
Aufnahme des Dringlichkeitsantrages 1 in die Tagesordnung der heutigen Sitzung unter  
TOP 13.2.  
 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
Dringlichkeitsantrag 2: 
 

Bildung von Arbeitskreisen  
 

Sachverhalt – Begründung: 
Mit der Bildung der Arbeitskreise soll nun auch die Sommerzeit für Beratungen genutzt werden. 
 
Es sollen aufgrund der bereits beschlossenen Richtlinien zwei Arbeitskreise gebildet werden: 
 
Arbeitskreis Mobilität und Verkehr 
Arbeitskreis Jugend und Familie 
 
Weiters soll auch die Besetzung des Vorsitzes beschlossen werden. 
 
Antrag Bgm.: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
Aufnahme des Dringlichkeitsantrages 2 in die Tagesordnung der heutigen Sitzung unter  
TOP 9.  
 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
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Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
Dringlichkeitsantrag 3: 
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Antrag Bgm.: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
Dieser Dringlichkeitsantrag „Beauftragung des Arbeitskreises Straße mit der Evaluierung eines 
Sicherheitskonzeptes für einen sicheren Schulweg bei der Kreuzung Heidestraße 
/Zierfandlerweg“ soll an den Arbeitskreis Verkehr und Mobilität zur Bearbeitung verwiesen 
werden.  
 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
 
 

Öffentlicher Teil 

1. Bürger fragen den Gemeinderat – maximal 15 Minuten 
 
Es wurden keine Fragen eingebracht 
 

 
2. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der letzten 

Gemeinderatssitzung öffentlicher Teil 
 
Es wurden keine Einwendungen eingebracht – die Niederschrift gilt somit als genehmigt. 
 
 

3. 2. Nachtragsvoranschlag 2025  
 
Der 2. Nachtragsvoranschlag lag in der Zeit vom 03.06.2025 bis zum 17.06.2025 zur Einsichtnahme 
auf – bisher wurden keine Erinnerungen dazu abgegeben. 
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Rednerliste: 
Tschirk 
Scharschon 
Bugelnig  
Mezriczky 
 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zustimmung zum vorliegenden 2. Nachtragsvoranschlag 2025 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   18 
dagegen: 3 (NEOS, GUT) 
Enthaltung:       
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4. Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen 

 
Die Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen Letztfassung vom GR 30.3.2023  
 

Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen 

 - für die Fassadengestaltung/Dämmung  

 - die Errichtung von Solaranlagen, Wärmepumpen 

 - die Errichtung von Heizanlagen für biogene Brennstoffe 

 - die Errichtung von Photovoltaikanlagen 

 - den Ankauf von Elektrofahrrädern und Elektrorollern 

 - den Ankauf von Lastenfahrrädern 

 
soll wie folgt geändert werden 
 

Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen 

 - für die Fassadendämmung –die Aufbringung einer Vollwärmeschutzfassade 

 - die Errichtung von Solaranlagen, Wärmepumpen 

 - die Errichtung von Heizanlagen für biogene Brennstoffe 

 - die Errichtung von Photovoltaikanlagen 

 

Entfall der Förderungen für: 

 - Zuschuss zur Fassadensanierung (reine Färbelungsarbeiten) 

 - den Ankauf von Elektrofahrrädern und Elektrorollern 

 - den Ankauf von Lastenfahrrädern 

 
Weiters soll ergänzt werden, dass die Auszahlung nach Vorhandensein der finanziellen Mittel erfolgt. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zuschüsse. 
 
Rednerliste: 
Tschirk P. 
Mezriczky 
Slomka 
Grill 
 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zustimmung zur Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen – für folgende 
Vorhaben sollen Zuschüsse gewährt werden: 

 - für die Aufbringung einer Vollwärmeschutzfassade 
 - die Errichtung von Solaranlagen, Wärmepumpen 
 - die Errichtung von Heizanlagen für biogene Brennstoffe 
 - die Errichtung von Photovoltaikanlagen 

 
Die Auszahlung erfolgt nach Vorhandensein der finanziellen Mittel. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zuschüsse. 
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Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 

5. Ausgaben und Anschaffungen  
5.1. nicht rückzahlbare Gesellschafterzuschüsse für die 

gemeindeeigenen Unternehmen 
 
Aufgrund der Tatsache, dass seitens des Landes NÖ nun angeregt wurde, die zu leistenden 
Darlehensrückzahlungen nicht mehr über ein Durchläuferkonto - „Vorschusskonto“ abzuwickeln, 
sondern als Ausgabe zu titulieren, sollen die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse nun gefasst 
werden. 
 
Im VA 1/914-755 € 300.000,-- vorgesehen und verfügbar 
 
Rednerliste: 
Scharschon 
Tschirk P. 
Moser-Straitz 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zur Abdeckung des Liquiditätsabganges soll ein nicht rückzahlbarer Gesellschafterzuschuss 
an die Marktgemeinde Gumpoldskirchen Betriebs- und Liegenschafts-GmbH in Höhe von  
€ 30.841,32 genehmigt werden - für Darlehenstilgungen im Juni 2025 und September 2025.  
 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zur Abdeckung des Liquiditätsabganges soll ein nicht rückzahlbarer Gesellschafterzuschuss 
an die Marktgemeinde Gumpoldskirchen Betriebs- und Liegenschafts-GmbH & CoKG in Höhe 
von €  262.903,75 genehmigt werden - für Darlehenstilgungen im Juni 2025 und September 
2025.  
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
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6. Abgabenangelegenheiten / Entgelte  

6.1. Neufestsetzung der Essensbeiträge für Kindergarten und 
Schulen 

 
Vom Schulaussschuss: 
 
1. Anhebung Beiträge Essen Kindergarten und Schulen: 
Der Schulausschuss macht folgenden Vorschlag der Anpassung: 
 
 
Mitarbeiter-Essensbeitrag  von 3,50€ auf  6,00€  
erhöhen und auf eine Portion pro Person im KiGa limitieren, per sofort. 
KiGa Mittagessen  von  3,50€ auf  4,00€ 
VS / MS Mittagessen  von  5,10€ auf  5,90€ 
KiGa Jause  von  1,10€ auf  1,20€ 
KiGa Frühstück  von  1,40€ auf  1,50€ 
 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Festlegung der Beiträge Essen im Kindergarten und in den Schulen – ab Schulbeginn  
SJ 2025/2026 
 
KiGa Frühstück  1,50€ 

KiGa Mittagessen  4,00€ 

KiGa Jause  1,20€ 

VS / MS Mittagessen  5,90€ 

Mitarbeiter-Essensbeitrag  6,00€  
und auf eine Portion pro Person im KiGa limitiert, per sofort. 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 

6.2. Neufestsetzung der Beiträge für die Nachmittagsbetreuung in 
der Musik-Mittelschule 

Vom Schulausschuss: 
2. Anhebung Beiträge Nachmittagsbetreuung MMS: 
Da die Beiträge seit 2014 nicht mehr erhöht wurden, schlägt der Schulausschuss folgende Änderung 
vor: 
5 Tage  von 88€ auf  100€ 
4 Tage  von 71€ auf  81€ 
3 Tage  von 53€ auf  61€ 
2 Tage  von 35€ auf  40€ 
1 Tag  von 27€ auf  31€ 
Auch hier braucht es im nächsten Schuljahr wieder eine Evaluierung und eventuelle Preisanpassung. 
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Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Festlegung der Beiträge Nachmittagsbetreuung MMS ab Beginn SJ 2025/26: 
 
5 Tage  100€ 

4 Tage  81€ 

3 Tage  61€ 

2 Tage  40€ 

1 Tag  31€ 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
 

6.3. Neufestsetzung der Tarife für die Musikschule 
 
Die Tarife für den Besuch der Musikschule sollen gemäß der Enpfehlung von Dir. Karall und der 
Besprechung in der Finanzsteuerungsgruppe wie folgt festgelegt werden: 
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Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zustimmung zur Anpassung der Tarife Musikschule wie obig genannt. 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 

 
6.4. Änderung der Wasserabgabenordnung 

 
Die in der Wasserabgabenordnung der Marktgemeinde Gumpoldskirchen genannten Gebühren – 
zuletzt geändert am 14.9.2017 sollen, wie in der Finanzsteuerungsgruppe besprochen, wie folgt 
festgelegt werden: 
 

 
 

Die bestehende Verordnung: 
 

§ 5 
Bereitstellungsgebühren 

 
(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit € 15,-- pro m³/h festgesetzt. 
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(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Nennbelastung des Wasserzählers (in m³/h) mal 

dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereitstellungsgebühr: 

Wasserzählerklasse Verrechnungsgröße 
Bereitstellungs- 

betrag 
Bereitstellungs- 

gebühr je 

in m³/h in m³/h in € pro m³/h Wasserzähler 

    

bis einschl. 5 3 15,00 45,00 

über 5 bis einschl. 10 7 15,00 105,00 

Über 10 bis einschl. 15 12 15,00 180,00 

über 15 bis einschl. 20 17 15,00 255,00 

über 20 bis einschl. 30 25 15,00 375,00 

über 70 bis einschl. 80 75 15,00 1.125,00 

über 90 bis einschl. 100 95 15,00 1.425,00 

 
§ 6 

 
Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr 

 
(1)  Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungs-gesetzes 1978 wird für 1 

m³ Wasser mit € 1,48 festgesetzt. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 1.10.2017 in Kraft. Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung verwirklicht wurden, ist der bisher geltende Abgabensatz anzuwenden.  
 
 
Die Kundmachungsfrist beträgt gemäß § 59 NÖ Gemeindeordnung 1973 zwei Wochen. Die 
Anbringung eines Anschlags- bzw. Abnahmevermerks ist zum Beweis dafür notwendig, dass die 
zweiwöchige Kundmachungsfrist eingehalten wurde.  
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soll wie folgt geändert werden: 
 

§ 5 
Bereitstellungsgebühren 

 
(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit € 20,-- pro m³/h festgesetzt. 

 

(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers (in m³/h) 

mal dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereitstellungsgebühr: 

 

 
 

§ 6 
 

Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr 
 
(1)  Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird  

für 1 m³ Wasser mit € 2,04 festgesetzt. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 01.10.2025 in Kraft. Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung verwirklicht wurden, ist der bisher geltende Abgabensatz anzuwenden.  
 
 
 
Die Kundmachungsfrist beträgt gemäß § 59 NÖ Gemeindeordnung 1973 zwei Wochen. Die 
Anbringung eines Anschlags- bzw. Abnahmevermerks ist zum Beweis dafür notwendig, dass die 
zweiwöchige Kundmachungsfrist eingehalten wurde.  

 
Anlage Verordnung 
 
Berechnung der Grundgebühr nach § 10. Abs 5  
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Rednerliste: 
Slomka 
Tschirk Ch. 
Scharschon 
Reiner 
 
 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zustimmung zur Änderung der Wasserabgabenordnung wie obig dargestellt. 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  20 
dagegen:       
Enthaltung: 1 (GUT) 
 
 
 
 

 
7. Grundsatzbeschluss "Naturpark Kindergarten"  

 
 
Zur Erlangung des Prädikates „Naturpark-Kindergarten“ soll folgender Grundsatzbeschluss gefällt 
werden: 
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Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zustimmung zum Grundsatzbeschluss 3 zur Erlangung des Prädikates „Naturpark-
Kindergarten“ 
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Rednerliste: 
Tschirk P. 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
 

8. Aussetzung von Mieterhöhungen für den geregelten 
Wohnungsmarkt im Jahr 2025 

 
Vom Sozialausschuss: 

 

 
Rednerliste: 
Slomka 
Reiner 
Bugelnig 
Tschirk P. 
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Antrag Bgm: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
Zustimmung zum Verzicht der inflationsbedingten Mietzinserhöhungen für alle Mietzinse im 
Zeitraum 1.4.2025 bis 31.12.2025 sodass im Zeitraum 1.4.2025 bis 31.12.2025 keine 
inflationsbedingten Erhöhungen der Mietzinse stattfindet. 
 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:       
 
 

9. Dringlichkeitsantrag 2 - Bildung von Arbeitskreisen 
 
Es sollen aufgrund der bereits beschlossenen Richtlinien zwei Arbeitskreise gebildet werden: 
 
Arbeitskreis Mobilität und Verkehr 
Arbeitskreis Jugend und Familie 
 
Weiters soll auch die Besetzung des Vorsitzes beschlossen werden. 
 
Rednerliste: 
Tschirk. P. 
 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
Zustimmung zur Bildung folgender Arbeitskreise: 
- Mobilität und Verkehr 
- Jugend und Familie 
 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:         
 
 
Die Vorsitzenden für die Arbeitskreise sollen wie folgt lauten: 
 
- für Mobilität und Verkehr – GGR Mario Herker 
- für Jugend und Familie – GR Ann-Kathrin Nebuda  
 
 
Antrag Bgm: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
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Zustimmung zur Besetzung der Arbeitskreise mit folgenden Vorsitzenden 
- für Mobilität und Verkehr – GGR Mario Herker 
- für Jugend und Familie – GR Ann-Kathrin Nebuda  
 
 
Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  einstimmig 
dagegen:       
Enthaltung:         
 
Unterbrechung der Sitzung um 19.47 Uhr 
 
Fortsetzung um 19.55 Uhr 
 
 


